Pfingstmontag als ökumenischer Feiertag 

ZDK enttäuscht, dass ihr Anliegen von der Deutschen Bischofskonferenz nicht aufgenommen wurde

Enttäuscht zeigt sich das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) darüber, dass die Deutsche Bischofskonferenz auf ihrer letzten Vollversammlung das Anliegen, die Feiertagspflicht am Pfingstmontag durch einen ökumenischen Gottesdienst erfüllen zu können, nicht positiv aufgenommen hat. 

Vor dem Hauptausschuss des ZdK am Freitag, dem 19. März 2004 erinnerte der Präsident, Prof. Dr. Hans Joachim Meyer an den mehrfach geäußerten Wunsch, den Pfingstmontag als Tag der Einheit der Kirche zu begehen. 

Meyer unterstrich, dass das ZdK das Sonn- und Feiertagsgebot als Ausdruck der festen Verbindung mit der Gemeinschaft der Kirche für unverzichtbar hält. Gleichwohl sei man weiterhin der Auffassung, dass der Pfingstmontag als ökumenischer Tag der Einheit der Kirche in besonderer Weise geeignet sei, weil Pfingsten als Fest des Heiligen Geistes zugleich ein Fest der Kirche sei und weil der Pfingstmontag weltkirchlich nicht als gebotener Feiertag begangen werde. 

In Deutschland würde die neue Tradition eines ökumenischen Pfingstmontags einer an vielen Orten gewachsenen Praxis entsprechen und überdies diesen öffentlichen Feiertag im allgemeinen Bewusstsein stabilisieren. 

Das ZdK, so kündigte Meyer an, werde sein Anliegen auch in Zukunft verfolgen und in innerkirchlichen Gesprächen vertreten. Selbstverständlich gehe man dabei davon aus, dass ökumenische Gottesdienste am Pfingstmontag dem Stand der einvernehmlich erreichten Gemeinsamkeit der christlichen Kirchen entsprechen müssten.
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